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Regeste

Widerruf der Aufenthaltsbewilligung und Wegweisung

Erwägungen

E. 1
Gemäss § 43 Abs. 1 des Gesetzes über die Verfassungs- und Verwaltungsprozessordnung
(VPO) vom 16. Dezember 1993 ist gegen Verfügungen und Entscheide des Regierungsrats
die verwaltungsgerichtliche Beschwerde beim Kantonsgericht zulässig. Nach § 47 Abs. 1
lit. a VPO ist zur Beschwerde befugt, wer durch die angefochtene Verfügung oder den
angefochtenen Entscheid berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an dessen Änderung
oder Aufhebung hat. Als Adressat des angefochtenen Entscheids weist der
Beschwerdeführer ein schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung auf. Da auch die
übrigen formellen Voraussetzungen nach den §§ 43 ff. VPO erfüllt sind, ist auf die
Beschwerde einzutreten.

E. 2
Bei der Beurteilung der vorliegenden verwaltungsgerichtlichen Beschwerde ist die
Kognition des Kantonsgerichts gemäss § 45 Abs. 1 lit. a und b VPO darauf beschränkt, den
angefochtenen Entscheid hinsichtlich allfälliger Rechtsverletzungen zu überprüfen bzw. zu
prüfen, ob der Beschwerdegegner ein allfälliges Ermessen rechtsfehlerhaft ausgeübt hat.
Ferner kann beurteilt werden, ob dieser den Sachverhalt unrichtig oder unvollständig
festgestellt hat. Die Überprüfung der Angemessenheit dagegen ist dem Kantonsgericht
verwehrt (§ 45 Abs. 1 lit. c VPO e contrario). 3.1 Streitgegenstand des vorliegenden
Verfahrens bildet die Frage, ob der Widerruf der Aufenthaltsbewilligung des
Beschwerdeführers und die damit einhergehende Wegweisung aus der Schweiz zu Recht
erfolgten. 3.2 Eine ausländische Person ist zur Anwesenheit in der Schweiz berechtigt,
wenn sie eine Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung besitzt oder wenn sie keiner
solchen bedarf (Art. 10 und 11 des Bundesgesetzes über die Ausländerinnen und Ausländer
[Ausländergesetz, AuG] vom 16. Dezember 2005; vgl. auch Art. 2 AuG). Die zuständige
kantonale Behörde entscheidet gemäss Art. 18 ff. und 27 ff. AuG - im Rahmen der
gesetzlichen Vorschriften und Verträge mit dem Ausland - nach freiem Ermessen über die
Zulassung zu einem Aufenthalt mit oder ohne Erwerbstätigkeit. Einen Rechtsanspruch auf
die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung hat die ausländische Person somit grundsätzlich
nicht, es sei denn, das AuG oder völkerrechtliche Verpflichtungen sehen dies vor (BGE 133
I 185 E. 2.3; Marc Spescha , in: Spescha/Thür/Zünd/Bolzli/Hruschka [Hrsg.], Kommentar
Migrationsrecht, 4. Auflage, Zürich 2015, N 1 ff. zu Art. 3 AuG; Peter Uebersax , in:
Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [Hrsg.], Ausländerrecht, 2. Auflage, Basel 2009, N 7.84
ff.). 3.3 Vorab kann festgehalten werden, dass zwischen der Schweizerischen
Eidgenossenschaft und der Republik Kosovo keine staatsvertragliche Vereinbarung besteht,



welche dem Beschwerdeführer einen Anspruch auf Anwesenheit in der Schweiz gewähren
würde. Demnach sind, vorbehältlich anderer völkerrechtlicher Verträge, die Bestimmungen
des AuG anwendbar.

E. 4
Die Verfahrenskosten in der Höhe von Fr. 1'400.-- werden dem Beschwerdeführer
auferlegt. Zufolge Bewilligung der unentgeltlichen Prozessführung gehen die
Verfahrenskosten zulasten der Gerichtskasse. Die Parteikosten werden wettgeschlagen.
Zufolge Bewilligung der unentgeltlichen Verbeiständung wird dem Rechtsvertreter des
Beschwerdeführers ein Honorar in der Höhe von Fr. 2'121.85 (inkl. Auslagen und MWST
von 8% bzw. 7.7%) aus der Gerichtskasse ausgerichtet. Präsidentin Gerichtsschreiberin i.V.
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